
 

 

 
 
Ausserordentliche Einkommen - Steuerplanung 
 
Wenn im laufenden Jahr ein Betriebszweig überdurchschnittlich gute Erträge erzielt hat oder 
ausserordentliche Einnahmen angefallen sind, kann das landwirtschaftliche Einkommen in die Höhe 
schnellen. 
 
Solche Vorkommnisse können sich auch auf die Steuerbelastung für das Jahr 2023 auswirken. Um 
einen sprunghaften Anstieg der Steuerbelastung abfedern zu können, stehen unter anderem 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

- Liegenschaftsunterhalt tätigen (sofern effektiv möglich und Bedarf vorhanden) 
- Einlagen in die Altersvorsorge (2. Säule und Säule 3a)  

 
Säule 3a 

Personen, welche einer Pensionskasse in der 2. Säule angeschlossen sind, entweder durch ihren 
Arbeitgeber oder freiwillig als Selbständigerwerbende, dürfen für das Jahr 2023 maximal CHF 7’056.– 
einzahlen. 
Personen, welche keiner 2. Säule angeschlossen sind, dürfen 20 % ihres Erwerbseinkommens 
einzahlen, maximal aber CHF 35’280.– für das Jahr 2023. 
Die Überweisungen müssen spätestens am 31.12.2023 beim Empfänger eingegangen sein. 
 
Freiwillige berufliche Vorsorge mit Altersvorsorge, Säule 2b 

Allfällige Einkommensanpassungen im Zusammenhang mit ordentlichen Beiträgen oder Anträge für 
Einkaufsberechnungen müssen bis am 27.11.2023 bei der Agrisano Prevos eingereicht werden.  
 
Die jeweiligen Zahlungseingänge für Beiträge/Einkäufe, welche für das Jahr 2023 wirksam sein sollen, 
müssen bis spätestens am 31.12.2023 bei der Agrisano Prevos eingegangen sein. 
 
Vor- und Nachteile von Einzahlungen in die 2. und 3. Säule 
+  Aufbau Altersvorsorge 
+  Indirekte Abzahlung von Bankdarlehen möglich (Säule 3a) 
+  Steuerersparnis 
-  Geld ist gebunden und kann nur für wenige, spezifische Zwecke bezogen werden 
 
Für Beratungen in Zusammenhang mit der Einkommensplafonierung und Steuerplanung 2023 stehen 
die Agro Treuhand Schwyz GmbH und die Regionalstelle der Agrisano gerne zur Verfügung.  
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. 
 
Agro Treuhand Schwyz GmbH    Bauernvereinigung des Kantons Schwyz 
info@atsz.ch  info-sz@agrisano.ch 
041 825 01 70      041 825 00 65 
 
 
 


